
Jährliche Pflichtfortbildung für Leitungskräfte

Der § 132a „Versorgung mit häuslicher Krankenpflege“ des Sozialgesetzbuchs legt die Verpflichtung
von Pflegeeinrichtungen zur Fortbildung fest.

Pflegedienste und vollstationäre Pflegeeinrichtungen haben durch die vertraglichen Vorgaben
(Versorgungsvertrag) ihre jeweilige verantwortliche Pflegefachkraft sowie stellvertretende
verantwortlich Pflegefachkraft mit jährlich 32 Stunden weiterzubilden und nachzuweisen.

Rezertifizierung: Pflegedienstleitung (32 UE)

Zugangsvoraussetzungen:

• Abgeschlosse Weiterbildunge
als Pflegedienstleiter:in oder 
Wohnbereichs- und 
Stationsleiter:in

oder

• Verantwortliche 
Pflegefachkraft
(Examen vor 2006)

Inhalte:

• Unsere Themen sind 
individuell  angepasst und 
richten sich nach aktuellen 
Entwicklungen und 
Erneuerungen in der Pflege. 
Themeninhalte werden auch 
individuell in Absprache mit 
den Teilnehmenden 
angeboten

• z.B. neue Gesetze, 

neue Expertenstandards, 

Entbürokratisierung

Aufbau:

Unterricht Online oder Präsenz

• Vier Schulungstage mit jeweils 
8 Unterrichtseinheiten
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Kosten: 360,- EUR pro Teilnehmer:in
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